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A0037/19 – Fraktion DIE LINKE/future!, SR’e Müller und Jannack 

 
Bezeichnung 

 
Brexit – Folgen für die Landeshauptstadt Magdeburg 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 12.03.2019 
Ausschuss für kommunale Rechts- und 
Bürgerangelegenheiten 

28.03.2019 

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und 
regionale Entwicklung 

28.03.2019 

Stadtrat 11.04.2019 

 
Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung: 
 

1. Der Oberbürgermeister wird gebeten, in den Ausschüssen für 
Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und kommunale 
Beschäftigungspolitik und kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten zu 
berichten, wie die Landeshauptstadt Magdeburg auf einen harten Brexit 
vorbereitet ist. Im Besonderen sollen die wirtschaftlichen Folgen und die 
Auswirkungen auf in Magdeburg lebende britische Staatsangehörige und ihre 
Familienangehörigen betrachtet werden. 
 
Hinsichtlich der aufenthaltsrechtlichen Folgen wird auf die I0051/19 verwiesen. 
 
Zu den wirtschaftlichen Folgen für die hier lebenden britischen Staatsangehörigen 
können keine Angaben gemacht werden. 
 

2. Die Landeshauptstadt Magdeburg richtet auf ihrer Homepage ein Formular für 
britische Staatsangehörige sowie deren Familienangehörige mit einer anderen 
Staatsangehörigkeit, die bereits in Magdeburg leben, ein, so dass online ein 
Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt werden kann. 
 
Von einer Onlineantragstellung wurde bewusst Abstand genommen, da allein der 
Onlineantrag ohne Ausstellung einer entsprechenden Bescheinigung 
(Fiktionsbescheinigung) keine rechtsverbindliche Wirkung entfaltet. Aus diesem Grund 
hat sich die LHS für die Variante der persönlichen Information der in Magdeburg 
lebenden Briten per Brief entschieden. Dies ist am 20.02.19 erfolgt. Mit diesem Brief 
wurden Vorsprachetermine verschickt, bei denen dann sowohl die Antragstellung 
erfolgen kann und zumindest die für den weiteren Aufenthalt erforderlichen 
Bescheinigungen ausgestellt werden. 
 
Unabhängig davon werden alle Einbürgerungsanträge britischer Staatsangehöriger für 
eine Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit vorrangig bearbeitet. Zuletzt 
erhielten 5 britische Staatsangehörige am 28.02.2019 die deutsche Staatsangehörigkeit 
zuerkannt. Weitere Anträge sind in Bearbeitung. 
 
 
 
Holger Platz    
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